
Gebührenkalkulation Bestattungswesen HEYDER + PARTNER

Übersicht der Änderungen/Neuerungen

Änderungen/Neuerungen

Bezeichnung Bisher Neu

Neue Gebührentatbestände: - Urnenrasenreihen-/wahlgräber (1 bzw. 2 Urnen)

-
Zubettung weitere bzw. zusätzl. Urne (bei Wahlgräbern 

-> weitere Gebühr erforderlich)

Benutzungszeit Erdwahlgräber: 30 Jahre 25 Jahre

Benutzungszeit Urnen: 25 Jahre 15 Jahre

Grabräumung:
von Grabnutzer bei Ablauf des Nutzungsrechts zu 

veranlassen

wird künftig im Voraus mit Grabnutzungsgebühr erhoben 

-> betrifft Neuerwerbe ab Satzungserlass

Streifenfundamente Rasengräber: -
wird künftig bei allen Rasengräbern hergestellt -> der 

Aufwand dafür ist in Grabnutzungsgebühr bereits enthalten

Satzungsanpassungen: - Anpassungen an die Mustersatzung BaWÜ

"Leiche" "Verstorbene"

- Ergänzung der neuen Grabarten (§§ 12a-e)

"Zuschlag Rasengrab/Baumgrab" Kosten für zusätzl. Pflege sind einkalkuliert

"Auswärtigenzuschlag" entfällt, da nicht erlaubt

"Nutzung einer Leichenhalle"
Gebühr "ohne Reinigung" entfällt, da künftig immer "mit 

Reinigung"

"Bereitstellung der Kühlzelle/des Kühlaufsatzes pro Tag"
entfällt, da künftig in Gebühr "Benutzung der Leichenhalle" 

einkalkuliert
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